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 1.  Geltungsbereich 
1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen 
(AVB) der Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (nach-
folgend „Betreiberin“ genannt) gelten für die Überlassung von Ver-
anstaltungsflächen und Räume in und auf dem Gelände der 
Konzertkirche (nachfolgend auch „Versammlungsstätte“ genannt), 
für die Erbringung veranstaltungsbegleitender Dienst- und Werk-
leistungen bei Veranstaltungen sowie für die Bereitstellung mobi-
ler Einrichtungen und Technik.  
 
1.2 Zusätzliche oder widersprechende Vertragsbedingungen des 
Veranstalters gelten nicht, sofern sie von der Betreiberin nicht aus-
drücklich schriftlich anerkannt werden. Werden von den vorlie-
genden AVB abweichende Vereinbarungen im Vertrag getroffen, 
haben solche Vereinbarungen stets Vorrang gegenüber der ent-
sprechenden Regelung innerhalb dieser AVB.  

 
2. Zustandekommen des Vertragsverhältnisses 
2.1 Mündliche, elektronische oder schriftliche Reservierungen 
für einen bestimmten Veranstaltungstermin halten die Option für 
den Vertragsabschluss offen. Sie werden befristet vergeben. Ein 
Anspruch auf Verlängerung einer ablaufenden Reservierung be-
steht nicht. Reservierungen und Optionen sind nicht auf Dritte 
übertragbar. 
 
2.2 Der Abschluss von Veranstaltungsverträgen bedarf zu seiner 
Wirksamkeit der Textform mit Unterschrift oder elektronischer 
Signatur beider Vertragsparteien. Übermittelt die Betreiberin noch 
nicht unterschriebene oder elektronisch signierte Ausfertigungen 
eines Vertragsvorschlags an den Veranstalter, kommt der Vertrag 
erst zustande, wenn der Veranstalter die übermittelten Vertrags-
exemplare unterzeichnet oder elektronisch signiert, sie innerhalb 
des im Vertrag angegebenen Rücksendezeitraums an die Betreibe-
rin sendet und eine gegenzeichnete oder elektronisch signierte 
Ausfertigung des Vertrags zurückerhält. Die Textform mit einfa-
cher elektronischer Signatur gilt als eingehalten, wenn der Vertrag 
unterschrieben oder signiert wird und anschließend elektronisch 
mittels Fax oder eMail als PDF an den Vertragspartner übermittelt 
wird. 
 
2.3 Für alle nach Vertragsabschluss zusätzlich ausgelösten Be-
stellungen ist die jeweilige Erklärung lediglich in Textform ohne 
Unterschrift an den Vertragspartner zu übermitteln und von der 
anderen Seite entsprechend in Textform zu bestätigen. Mündliche 
oder telefonisch getroffene Bestellungen oder Änderungen von 
Bestellungen, sind auf gleiche Weise unverzüglich in Textform zu 
bestätigen. Bei Einhaltung dieser Anforderungen werden alle nach 
Vertragsabschluss getroffenen Bestellungen für beide Vertrags-
parteien verbindlich. Die kurzfristige Anforderung und der Aufbau 
von medien- und veranstaltungstechnischen Einrichtungen kön-
nen auch durch Übergabeprotokoll bestätigt werden. 
 
3. Vertragspartner, Veranstaltungsleiter 
3.1  Vertragspartner sind die Betreiberin und der im Vertrag be-
zeichnete Veranstalter. Führt der Veranstalter die Veranstaltung 
für einen Dritten durch (z. B. als Agentur), hat er dies gegenüber 
der Betreiberin offen zu legen und den Dritten schriftlich, spätes-
tens bei Vertragsabschluss zu benennen. Ein Wechsel des Ver-
tragspartners oder eine unentgeltliche oder entgeltliche Überlas-
sung der Versammlungsstätte ganz oder teilweise an einen Dritten 
bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der 

Betreiberin. Die Zustimmung kann ohne Angabe von Gründen 
durch die Betreiberin verweigert werden; § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB 
wird abbedungen. 
 
3.2 Der Veranstalter hat der Betreiberin vor der Veranstaltung 
einen mit der Leitung der Veranstaltung entscheidungsbefugten 
Vertreter namentlich schriftlich zu benennen, der auf Anforderung 
der Betreiberin die Funktion und Aufgaben des Veranstaltungslei-
ters nach Maßgabe der Vorschrift des § 38 Absatz 2 und 5 der 
Mecklenburg-Vorpommerische Verordnung zum Bau und Betrieb 
von Versammlungsstätten (VStättVO M-V) wahrnimmt. 
 
4. Vertragsgegenstand, Vergabegrundsätze 
4.1 Die Überlassung von Veranstaltungsräumen und -flächen er-
folgt auf Grundlage behördlich genehmigter Rettungswege- und 
Bestuhlungspläne mit festgelegter Besucherkapazität zu dem vom 
Veranstalter angegebenen Nutzungszweck. Die Bezeichnung der 
Veranstaltungsräume und -flächen, der maximalen Besucherkapa-
zitäten und des Nutzungszwecks erfolgt schriftlich im Vertrag oder 
in einer Anlage zum Vertrag. Werden keine Angaben zu Besucher-
kapazitäten getroffen, kann der Veranstalter unter Darlegung sei-
ner Veranstaltungsplanung jederzeit die bestehenden, genehmig-
ten Rettungswege- und Bestuhlungspläne einsehen. Verordnungs-
rechtliche und hoheitliche Anordnungen zur Reduzierung von Be-
sucherkapazitäten sind zu beachten. Der Veranstalter hat sicher-
zustellen, dass für seine Veranstaltung keinesfalls mehr als die zu-
lässige Besucherzahl in die Versammlungsstätte eingelassen wer-
den. 
 
4.2 Veränderungen an den überlassenen Räumen oder Flächen, 
die Änderung von Rettungswege- und Bestuhlungsplänen sowie 
Auf- und Einbauten können nur mit schriftlicher Zustimmung der 
Betreiberin und nach Vorliegen ggf. erforderlicher behördlicher 
Genehmigungen erfolgen. Dauer, Kosten und Risiko behördlicher 
Genehmigungsverfahrens gehen vollumfänglich zu Lasten des Ver-
anstalters. 

 
4.3 Die von der Betreiberin für die Veranstaltungsbetreuung ein-
gesetzten Mitarbeiter sind berechtigt, während der Auf- und Ab-
bauphase und während einer Veranstaltung die überlassenen 
Räume und Flächen jederzeit zu betreten. 

 

4.4 Vergabegrundsätze, Vertragsstrafe: 

 

(1) Der Veranstalter bekennt mit Vertragsabschluss, dass er 
bei seiner Veranstaltung keine rassistischen, antisemitischen, 
islamistischen, antidemokratischen, verfassungs- oder geset-
zeswidrigen Inhalte duldet, welche einen Straftatbestand ge-
mäß §§ 86, 86a, 90, 90a-c, 111, 130, 140, 185, 186, 187, 192a, 
241 StGB oder § 20 Abs. 1 Nr. 5 VereinsG verwirklichen. Der 
Veranstalter ist verpflichtet,  

 
▪ aktiv gegen Zuwiderhandlungen nach Satz 1 während 

der Veranstaltung einzuschreiten, 
▪ Teilnehmer und Besucher von der Veranstaltung aus-

zuschließen (Ausübung des Hausrechts), die gegen die 
in Satz 1 genannten Grundsätze verstoßen,  

▪ die Veranstaltung bei einer andauernden Zuwider-
handlung gegen Satz 1 zu unterbrechen und 

▪ bei andauernden Verstößen die Veranstaltung abzu-
brechen. 
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(2) Verstößt der Veranstalter schuldhaft gegen seine ver-
traglichen Pflichten gemäß Absatz (1) Satz 2, hat er für jeden 
Fall der Zuwiderhandlung eine von der Betreiberin nach billi-
gem Ermessen festzusetzende und im Streitfall gerichtlich zu 
überprüfende Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 25.000 Euro 
an die Betreiberin zu leisten. Die Geltendmachung eines wei-
tergehenden Schadens unter Anrechnung der gezahlten Ver-
tragsstrafe und das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichti-
gem Grund bleiben unberührt. 

 

(3) Die Betreiberin behält sich vor, bei allen Veranstaltungen 
ein Statement gegen Diskriminierungen jeglicher Art, insbe-
sondere Antisemitismus und für Demokratie zu setzen. 

 
5. Übergabe, Nutzungszeiten 
5.1 Vor der Veranstaltung können beide Vertragsparteien die 
gemeinsame Begehung und Besichtigung der überlassenen Veran-
staltungsbereiche sowie der Notausgänge und Rettungswege ver-
langen. Stellt der Veranstalter Mängel oder Beschädigungen am 
Vertragsgegenstand fest, sind diese der Betreiberin unverzüglich 
in Textform zur Kenntnis zu geben. Beide Seiten können die Erstel-
lung eines Übergabeprotokolls verlangen, in welchem der Zustand 
und eventuelle Mängel oder Beschädigungen festzuhalten sind. 
Wird auf die Erstellung eines Übergabeprotokolls verzichtet, ist da-
von auszugehen, dass über die üblichen Gebrauchsspuren hinaus-
gehend zum Zeitpunkt der Begehung keine erkennbaren Mängel 
vorhanden sind. Stellt der Veranstalter zu einem späteren Zeit-
punkt Schäden fest ist er zur unverzüglichen Anzeige gegenüber 
der Betreiberin verpflichtet.  
 
5.2 Der Veranstalter trägt dafür Sorge, dass die an ihn überlas-
senen Räume und Flächen der Versammlungsstätte, inklusive der 
darin befindlichen Einrichtungen, pfleglich behandelt und in einem 
sauberen Zustand gehalten werden. Alle Arten von Schäden sind 
unverzüglich der Betreiberin anzuzeigen. Besteht die unmittelbare 
Gefahr einer Schadensausweitung, hat der Vertragspartner die zur 
Minderung der Schadensfolgen erforderlichen Sofortmaßnahmen 
unverzüglich einzuleiten.  
 
5.3 Alle für die Veranstaltung eingebrachten Gegenstände, Auf-
bauten und Dekorationen sind bis zum vereinbarten Abbauende 
restlos zu entfernen und der ursprüngliche Zustand wiederherzu-
stellen. Eine stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhält-
nisses bei verspäteter Rückgabe ist ausgeschlossen. Die Vorschrift 
des § 545 BGB findet keine Anwendung.  

 
6. Entgelte, Zahlungsbedingungen 
6.1 Abhängig von den Angaben des Veranstalters zu der von ihm 
geplanten Veranstaltung erhält er bei Vertragsabschluss eine auf 
seine Veranstaltung abgestimmte „Leistungs- und Kostenüber-
sicht“, die in den Vertrag selbst aufgenommen oder als Anlage 
dem Vertrag beigefügt wird. Ändert sich die Veranstaltungspla-
nung, führt dies zur Fortschreibung der Kalkulation. Alle Entgelte 
verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Leistungserbrin-
gung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.  
 
6.2 Liegen zwischen Vertragsabschluss und Veranstaltungs-
durchführung mehr als vier Monate, können die vereinbarten Ent-
gelte an aktuelle Marktpreisentwicklungen, insbesondere infolge 
von Änderungen tarifvertraglicher oder sozialversicherungsbei-
tragsrechtlicher Vorschriften, des Mindestlohngesetzes sowie 
nach Maßgabe des Verbraucherpreis-Index (https://www.desta-
tis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_in-
halt.html) um bis zu 10 % pro Jahr ab dem Tag des Vertragsschlus-
ses angepasst werden. Dies gilt für Erhöhungen oder Senkungen 
der vereinbarten Entgelte gleichermaßen. Die Preisanpassung ist 
auf insgesamt 20 % begrenzt. 

 
Die Umstände, welche zur Anpassung berechtigen, sind vom jewei-
ligen Vertragspartner konkret darzulegen. Die Preisanpassung in 
diesem Rahmen ist nur zulässig, wenn sie nicht auf Umstände zu-
rückzuführen ist, welche der jeweilige Vertragspartner einseitig zu 
vertreten hat. Führt eine Preisanpassung zu einer unzumutbaren 
Erhöhung oder Senkung der insgesamt zu zahlenden Entgelte, wer-
den die Vertragsparteien in Nachverhandlungen über die Preisan-
passung treten. 
 
6.3 Soweit in der „Leistungs- und Kostenübersicht“ nicht abwei-
chend vereinbart, sind alle Zahlungen nach Rechnungsstellung 
durch den Veranstalter innerhalb von 14 Tagen auf das Konto der 
Betreiberin zu leisten. Bei Zahlungsverzug ist die Betreiberin be-
rechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 %-Punkten über dem Basis-
zinssatz der EZB gegenüber Unternehmen und gewerblich han-
delnden Personen gemäß § 288 (2) BGB sowie eine Verzugspau-
schale in Höhe von 40,00 Euro zu berechnen (§ 288 (5) BGB). Ge-
genüber natürlichen Personen ist die Betreiberin berechtigt, bei 
verspäteter Zahlung Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über 
dem Basiszinssatz der EZB zu verlangen (§ 288 (1) BGB). 
 
6.4 Zur Sicherung seiner Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis-
ses ist die Betreiberin berechtigt, vor der Veranstaltung Voraus-
zahlungen und angemessene Sicherheitsleistungen vom Veran-
stalter zu verlangen.  
 
7. GEMA-Gebühren, Künstlersozialabgabe 
7.1 Die rechtzeitige Anmeldung und Entrichtung der Gebühren 
für die Aufführung oder Wiedergabe (einschließlich Video- und Au-
diowerke) leistungsschutzrechtlich geschützter Werke bei der 
GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechani-
sche Vervielfältigungsrechte) bzw. bei der GVL (Gesellschaft zur 
Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH) sind alleinige Pflich-
ten des Veranstalters. Die Betreiberin kann den Nachweis der 
GEMA-Anmeldung vor der Veranstaltung vom Veranstalter verlan-
gen. 
 
7.2 Für beauftragte Künstler ist die Entrichtung anfallender 
Künstlersozialabgaben an die Künstlersozialkasse, die Entrichtung 
von Einkommens- und Umsatzsteuer für beschränkt steuerpflich-
tige (ausländische) Künstler, ebenfalls alleinige Pflicht des Veran-
stalters. 
 
8. Parken, Stellflächen 
Am Veranstaltungsort stehen nur begrenzt Parkflächen zur Verfü-
gung. Die Parkordnung ist einzuhalten.    
 
9. Einlass 
Das Einlasspersonal wird durch die Betreiberin gestellt. Die hierfür 
anfallenden Kosten trägt der Veranstalter. 
Die Anzahl des eingesetzten Personals wird von der Betreiberin 
nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der Art und 
Größe der Veranstaltung, der Besucherzahl sowie sicherheitsrele-
vanter Anforderungen festgelegt. 
  
10. Gastronomie  
10.1 Die gastronomische Bewirtschaftung der Veranstaltung ist 
ausschließlich Sache der Betreiberin und des von ihr autorisierten 
Gastronomiepartners.  
 
10.2 Das Einbringen, der Verkauf oder die unentgeltliche Aus-
gabe von Speisen und Getränken durch den Veranstalter oder 
seine Besucher ist nicht gestattet. Ausnahmen bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung der Betreiberin und bedingen die eine 
angemessene Gastronomieablöse.  

 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html
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10.3 Die Versorgung der Künstler, Mitwirkenden und weiterem 
Personal obliegt dem Veranstalter. Dies kann ausschließlich im 
nicht öffentlichen zugänglichen Backstage-Bereich erfolgen. Das 
Kochen und Zubereiten von warmen Speisen ist im Haus nicht ge-
stattet. Abfälle, die durch das Catering entstehen, sind selbststän-
dig zu beseitigen.  
 
11. Werbung für die Veranstaltung, Bildaufnahmen 
11.1  Die Werbung für die Veranstaltung liegt in der Verantwor-
tung des Veranstalters. Der Veranstalter hält die Betreiberin unwi-
derruflich von allen Ansprüchen frei, die dadurch entstehen, dass 
die Veranstaltung oder die Werbung für die Veranstaltung gegen 
Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Bild- und Namens-
rechte, Markenrechte, Wettbewerbsrechte, Persönlichkeits-
rechte) oder sonstige gesetzliche Vorschriften verstößt. Diese Frei-
stellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf alle etwaig anfallen-
den Abmahn-, Gerichts- und Rechtsverfolgungskosten. 
 
11.2  Die Betreiberin hat, soweit der Veranstalter nicht schriftlich 
widerspricht, das Recht Bildaufnahmen von der Veranstaltung zum 
Zwecke der Dokumentation für Eigenwerbung anzufertigen oder 
anfertigen zu lassen.  

 
11.3  Das Auslegen und Aufstellen von Werbemitteln im Saal ist 
untersagt.  

 
12. Bühne 
12.1 Zum Schutze des Bühnenbodens sind beim Einsatz von Sta-
chelinstrumenten Stachelbretter oder Ähnliches zu verwenden.   

  
13. Haftung des Vertragspartners, Versicherung 
13.1 Die Haftung des Veranstalters richtet sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften. 
 
13.2 Veranstalter, die mit Zustimmung der Betreiberin selbst oder 
über beauftragte Dienstleister technische Einrichtungen und Auf-
bauten in die Veranstaltungsräume und /-flächen einbringen, 
übernehmen vollumfänglich die Verkehrssicherungspflicht in die-
sen Bereichen von Beginn des Aufbaus bis zum vollständigen Ab-
bau. 

 
13.3  Die Betreiberin ist im Fall von Ziffer 13.2 berechtigt vom Ver-
anstalter den Abschluss einer Veranstaltungshaftpflichtversiche-
rung für Sach-, Sachfolge- und Personenschäden mit Deckungs-
summen von bis zu einer Millionen Euro zu verlangen. 

 
14. Haftung der Betreiberin  
14.1 Die verschuldensunabhängige Haftung der Betreiberin auf 
Schadensersatz für verborgene Mängel (§ 536 a Absatz 1, 1. Alter-
native BGB) der Versammlungsstätte und seiner Einrichtungen bei 
Vertragsabschluss ist ausgeschlossen. Der Anspruch auf Minde-
rung der Entgelte wegen Mängeln ist hiervon nicht betroffen, so-
weit der Betreiberin bei Erkennbarkeit und Behebbarkeit des Man-
gels dieser Mangel oder die Minderungsabsicht während der 
Dauer der Überlassung der Versammlungsstätte angezeigt wird.  
 
14.2 Die Betreiberin übernimmt keine Haftung bei Verlust oder Be-
schädigung der vom Veranstalter eingebrachten Gegenstände, 
Einrichtungen, Aufbauten oder sonstigen Wertgegenstände, so-
weit nicht eine entgeltliche oder besondere Verwahrungsverein-
barung getroffen wurde.  
 
14.3 Die Betreiberin haftet auf Schadenersatz für Sach- und Ver-
mögensschäden, die ein Veranstalter auf Grund einer grob fahrläs-
sigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der Betreiberin erleidet 
oder wenn die Betreiberin ausdrücklich eine Garantieerklärung für 
die zu erbringenden Leistungen übernommen hat. Eine 

weitergehende Haftung der Betreiberin auf Schadenersatz ist mit 
Ausnahme der Haftung für Personenschäden sowie im Fall der Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ausge-
schlossen. Unter Kardinalpflichten oder wesentlichen Vertrags-
pflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Veranstalter regel-
mäßig vertraut und vertrauen darf, also die wesentlichen vertrag-
lichen Hauptpflichten. 

 
14.4 Sind Personenschäden oder die Verletzung von Kardinal-
pflichten durch die Betreiberin zu vertreten, haftet die Betreiberin 
abweichend von Ziffer 14.3 nach Maßgabe der gesetzlichen Rege-
lungen auch bei einer Pflichtverletzung, die auf einfacher Fahrläs-
sigkeit beruht. Bei Verletzung von Kardinalpflichten ist die Scha-
denersatzpflicht der Betreiberin für Fälle einfacher Fahrlässigkeit 
allerdings auf den nach Art der vertraglichen Vereinbarung vorher-
sehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsscha-
den begrenzt.  

 
14.5 Die Haftungsbeschränkungen nach den vorstehenden Ziffern 
14.3 und 14.4 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter 
und der Erfüllungsgehilfen der Betreiberin. 

 
15. Stornierung, Rücktritt, Absage 
15.1 Führt der Veranstalter aus einem von der Betreiberin nicht zu 
vertretenden Grund die Veranstaltung zum vereinbarten Zeit-
punkt nicht durch, so ist er verpflichtet, eine Ausfallentschädigung 
bezogen auf das vereinbarte Nutzungsentgelt zu leisten. Gleiches 
gilt, wenn der Veranstalter vom Vertrag zurücktritt oder ihn außer-
ordentlich kündigt, ohne dass ihm hierzu ein individuell vereinbar-
tes oder zwingendes gesetzliches Kündigungs- oder Rücktrittsrecht 
zusteht. Die Ausfallentschädigung beträgt in diesen Fällen der 
Höhe nach: 
 

• bis zu 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn 25%  

• bis zu 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn 50%  

• bis zu 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn 75%  

• danach 90% 
 
der vereinbarten Nutzungsentgelte. Die Ausfallentschädigung fällt 
auch bei räumlicher Verkleinerung oder Teilabsagen anteilsmäßig 
an. Die Stornierung, Kündigung oder der Rücktritt bedürfen der 
Textform und müssen innerhalb der genannten Fristen bei der Be-
treiberin eingegangen sein. Ist der Betreiberin ein höherer Scha-
den entstanden, so ist sie berechtigt, statt der pauschalierten Aus-
fallentschädigung den Schaden in entsprechender Höhe darzule-
gen und vom Veranstalter ersetzt zu verlangen. Dem Veranstalter 
bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass kein oder ein wesent-
lich niedrigerer Schaden entstanden ist oder der Aufwand niedri-
ger ist als die geforderte Ausfallentschädigung. 
 
15.2 Infolge der Veranstaltungsabsage entstandene Kosten für be-
reits beauftragte Leistungen Dritter (Ordnungsdienst, Sanitäts-
dienst, Feuerwehr, Garderobenpersonal, Technik etc.) sind vom 
Veranstalter auf Nachweis im Einzelfall zu erstatten, sofern sie 
nicht in der Ausfallentschädigung gemäß Ziffer 14.1 enthalten und 
darin aufgeführt ist.  

 
15.3 Gelingt es der Betreiberin, die Versammlungsstätte zu einem 
stornierten Termin anderweitig einem Dritten entgeltlich zu über-
lassen, bleibt der Schadenersatz gemäß Ziffer 15.1 bestehen, so-
weit die Überlassung an den Dritten auch zu einem anderen Ver-
anstaltungstermin möglich war und/oder nicht den gleichen De-
ckungsbeitrag erbringt.  
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15.4 Die Betreiberin ist berechtigt, bei Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten den Vertrag vom Vertrag zurückzutreten, insbe-
sondere wenn: 

 
a. die vom Veranstalter zu erbringenden Zahlungen (Nut-

zungsentgelte, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistun-
gen) nicht oder nicht rechtzeitig entrichtet werden 

b. der im Vertrag bezeichnete Nutzungszweck ohne Zustim-
mung der Betreiberin wesentlich geändert wird 

c. eine entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung der Ver-
anstaltungsräume an einen Dritten ohne Zustimmung der 
Betreiberin erfolgt 

d. der Veranstalter bei Vertragsabschluss, insbesondere bei 
Angabe des Nutzungszwecks im Vertrag verschwiegen hat, 
dass die Veranstaltung durch eine „politische, religiöse 
oder scheinreligiöse“ Vereinigung durchgeführt wird oder 
entsprechende Veranstaltungsinhalte aufweist  

e. für die Veranstaltung erforderlichen behördlichen Geneh-
migungen oder Erlaubnisse nicht vorliegen 

f. der Nachweis des Abschlusses und Bestehens einer gefor-
derten Veranstaltungshaftpflichtversicherung nicht erfolgt 

g. gegen gesetzliche Vorschriften oder gegen Sicherheits- 
und Brandschutzbestimmungen durch den Veranstalter 
verstoßen wird 

h. das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Veranstal-
ters eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse abgelehnt wurde und der Veranstalter 
oder an seiner statt der Insolvenzverwalter seinen Ver-
pflichtungen aus dem Vertrag nicht oder nicht fristgerecht 
nachkommt 

 
15.5 Macht die Betreiberin von ihrem Rücktrittsrecht aus einem 
der in Ziffer 15.4 a) – h) genannten Gründe Gebrauch, behält er 
den Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Entgelte, muss sich je-
doch ersparte Aufwendungen anrechnen lassen.  
 
15.6 Die Betreiberin ist vor der Erklärung des Rücktritts oder einer 
außerordentlichen Kündigung zu einer Fristsetzung mit Ableh-
nungsandrohung gegenüber dem Veranstalter verpflichtet, soweit 
der Veranstalter unter Berücksichtigung der Gesamtumstände in 
der Lage ist, den zum Rücktritt bzw. zur außerordentlichen Kündi-
gung berechtigenden Grund unverzüglich zu beseitigen. 

 
16. Höhere Gewalt 
16.1 Höhere Gewalt ist ein von außen auf das Vertragsverhältnis 
massiv einwirkendes Ereignis, das nach menschlicher Einsicht und 
Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich erträglichen Mit-
teln auch durch die äußerste nach der Sachlage vernünftigerweise 
zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich gemacht 
werden kann.  
 
16.2 Kann eine Veranstaltung infolge von höherer Gewalt zum ver-
einbarten Termin nicht durchgeführt werden, sind beide Seiten be-
rechtigt vom Vertrag zurückzutreten, soweit kein Einvernehmen 
über die Verlegung der Veranstaltung erzielt wird. 
 
16.3 Im Fall des Rücktritts oder der Verlegung nach Ziffer 16.2 
bleibt der Veranstalter zum Ausgleich bereits entstandener Auf-
wendungen auf Seiten der Betreiberin verpflichtet. Zu den Auf-
wendungen zählen die Kosten für bereits beauftragte externe 
Leistungen sowie die Kosten der Betreiberin für die Vorbereitung 
der Durchführung der Veranstaltung. Diese können unabhängig 
von ihrer tatsächlichen Höhe mit bis zu 25 % der vereinbarten 
Entgelte pauschal abgegolten werden, soweit der Veranstalter 
nicht widerspricht. Erfolgt deren Abrechnung nach tatsächlichem 
Aufwand, besteht keine Begrenzung der Höhe nach. Im Übrigen 
werden beide Vertragsparteien von ihren Zahlungs- und 

Leistungsplichten frei. 
 

16.4  Der Ausfall von Künstlern und Teilnehmern der Veranstal-
tung, Wetterereignisse wie Eis, Schnee, Unwetter sowie von außen 
auf die Veranstaltung einwirkende Ereignisse, wie z. B. Demonst-
rationen, Drohanrufe, das Auffinden sogenannter „verdächtiger 
Gegenstände“, liegen in der Risikosphäre des Veranstalters. Dem 
Veranstalter wird der Abschluss einer Ausfallversicherung für seine 
Veranstaltung empfohlen, soweit er die mit einer möglichen Ab-
sage oder dem Abbruch seiner Veranstaltung verbundenen finan-
ziellen Risiken entsprechend absichern möchte. 

 
17. Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
17.1 Die Betreiberin überlässt dem Veranstalter das im Vertrag be-
zeichnete Objekt zur Durchführung von Veranstaltungen und er-
bringt veranstaltungsbegleitende Dienstleistungen durch eigene 
Mitarbeiter sowie durch beauftragte Dienstleister. Zur Erfüllung 
der vertraglich vereinbarten Geschäftszwecke erfolgt auch die Ver-
arbeitung der vom Veranstalter an die Betreiberin übermittelten 
personenbezogenen Daten, im Einklang mit den Bestimmungen 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG). Der Veranstalter ist seinerseits ver-
pflichtet, alle Betroffenen, deren Daten an die Betreiberin im Zuge 
der Planung und Durchführung der Veranstaltung übermittelt wer-
den, über die in Ziffer 17.2 bis 17.5 bestimmten Zwecke zu infor-
mieren. 
 
17.2 Dienstleister für veranstaltungsbegleitende Services erhalten 
von der Betreiberin, zur Erbringung ihrer Leistungen, personenbe-
zogene Daten des Veranstalters und seiner entscheidungsbefug-
ten Ansprechpartner übermittelt, soweit dies zur Vertragsdurch-
führung nach Art. 6 Abs. 1 (b) DSGVO erforderlich ist oder den be-
rechtigten Interessen der Vertragsparteien nach Art. 6 Abs. 1 (f) 
DSGVO entspricht.  
 
17.3 Personenbezogene Daten des Veranstalters und seiner ent-
scheidungsbefugten Ansprechpartner können auch zur Abstim-
mung des jeweiligen Sicherheitskonzepts für die Veranstaltung 
den zuständigen Stellen/Behörden, insbesondere der Polizei, der 
Feuerwehr, dem Ordnungsamt sowie dem Sanitäts-/ und Ret-
tungsdienst übermittelt werden. 
 
17.4 Die Betreiberin verarbeitet und speichert alle personenbezo-
genen Daten, die sie vom Veranstalter erhält, solange es für die 
Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich 
ist. Diese Daten werden unter Beachtung steuerlicher und han-
delsrechtlicher Vorschriften in der Regel nach 5 Jahren von der Be-
treiberin gelöscht, sofern die Geschäftsbeziehung nicht fortgesetzt 
wird. 
 
17.5 Sollte ein Betroffener mit der Speicherung oder im Umgang 
mit seinen personenbezogenen Daten nicht einverstanden oder 
diese unrichtig geworden sein, wird die Betreiberin auf eine ent-
sprechende Weisung hin die Löschung oder Sperrung der Daten 
veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen. Zu 
diesem Zweck kann der Betroffene jederzeit eine E-Mail 
an info@vznb.de senden. Auf Wunsch erhält der Betroffene un-
entgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die die 
Betreiberin über ihn gespeichert hat.  

 
18. Schlussbestimmungen 
18.1 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Ver-
anstalter gegenüber der Betreiberin nur zu, wenn seine Gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der Be-
treiberin anerkannt sind. 
 
18.2 Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem Vertrag ist 
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Neubrandenburg. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

 
18.3 Sofern der Veranstalter Unternehmer ist oder keinen allge-
meinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat, 
wird für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag Neubrandenburg als Gerichtsstand ver-
einbart. 

 
18.4 Sollten einzelne Klauseln dieser AVB, des Vertrags oder der 
Sicherheitsbestimmungen unwirksam sein oder werden, lässt dies 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich für einen solchen Fall die unwirk-
same durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die insbeson-
dere in wirtschaftlicher Hinsicht der ursprünglichen Vertragsklau-
sel am nächsten kommt. 

 


